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[p. 302] Der Gemeindrath Eglisau wendet sich mit Schreiben vom 24. dieß an den 
Regierungsrath mit dem Gesuche um Auskunft darüber, ob er in Sachen der Korrektion der 
Halden-Breitestraße als Zufahrtsstraße zur Bahnstation Seglingen - Tößriedern wegen der 
einzig // [p. 303] von Hrn. A. Heller erhobenen, jedoch vom Bezirksrathe unterm 
20. Heumonat d. Js. abgewiesenen Einsprache der Genehmigung des Regierungsrathes zur 
Anwendung des Expropriationsgesetzes bedürfe, und sucht eventuell um diese Bewilligung 
nach. 
Die Direktion der öffentlichen Arbeiten berichtet: 
Nach § 2 des Straßengesetzes steht die Beschlußfassung über Erstellung von Straßen 
III. Klasse, zu denen die fragliche Verbindung als weitere Zufahrtsstraße zu der Station für 
Seglingen und Tößriedern gehört, den politischen Gemeinden zu, und nachdem die gegen 
diese Qualifikation erhobene Einsprache durch Entscheid des Bezirksrathes Bülach vom 
20. Heumonat d. Js. abgewiesen wurde, so ist kein Grund vorhanden, der Gesuchstellerin 
die Anwendung des Abtretungsgesetzes zur Durchführung der nöthigen Straßenerweiterung 
zu verweigern. 
 

Der Regierungsrath, 
nach Einsicht eines Antrages der Direktion der öffentlichen Arbeiten, 

beschließt: 
 
I. Der Gemeinde Eglisau wird zum Zwecke der nöthigen Landerwerbungen zu der Straße 
III. Klasse Seglingen–Station Eglisau als weitere Zufahrtsstraße die Bewilligung zur 
Anwendung // [p. 304] des Abtretungsgesetzes ertheilt. 
 
II. Mittheilung an den Gemeindrath Eglisau und die Direktion der öffentlichen Arbeiten. 
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